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Geschäftszahl 
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Rechtssatz 

Der EuGH hat im Urteil vom 4.10.2018, C-56/17, Bahtiyar Fathi insoweit klargestellt, dass die Behörden der 
Mitgliedstaaten in Verfahren, in denen es um die Bestrafung von Handlungen im Zusammenhang mit der 
Ausübung der Religionsfreiheit geht, auf der Grundlage der Aussagen des Antragstellers und gegebenenfalls der 
von ihm vorgelegten Dokumente oder auf der Basis von Informationen aus zuverlässigen Quellen ermitteln 
müssen, ob die in den Regelungen des Herkunftsstaats vorgesehene Todes- oder Freiheitsstrafe in der Praxis 
verhängt wird. Im Licht dieser Informationen haben die nationalen Behörden zu entscheiden, ob der 
Antragsteller tatsächlich Grund zu der Befürchtung hat, nach der Rückkehr in sein Herkunftsland verfolgt zu 
werden. Das BVwG wird daher konkrete und aktuelle Feststellungen darüber zu treffen haben, ob dem 
Revisionswerber bei Rückkehr nach Afghanistan wegen seiner Konfessionslosigkeit Verfolgung drohen würde. 
Dazu bedarf es zunächst einer näheren Auseinandersetzung mit der Frage, ob der Revisionswerber seine 
Konfessionslosigkeit als innere Überzeugung und identitätsstiftendes Merkmal versteht, die er auch in 
Afghanistan leben wird. 
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